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Amtliche Publikationen 

Öffentliche Auflage – Baugesuch 2024-0015 

Baugesuch-Nr. 2024-0015 

Bauvorhaben PV-Anlage auf Scheune 

Gesuchsteller/in Hans und Sally Hochstrasser 
Veltheimerstrasse 12, 5105 Auenstein 

Grundeigentümer/in Hans Hochstrasser 
Veltheimerstrasse 12, 5105 Auenstein 

Standort Parzelle 380, Veltheimerstrasse 12 

Zone(n) Dorfzone D 
 
Dieses Baugesuch liegt vom 28. März bis am 26. April 
2024 während der ordentlichen Bürostunden in der Ge-
meindeverwaltung Auenstein öffentlich zur Einsicht-
nahme auf. Einwendungen sind während der Auflagefrist 
schriftlich mit Antrag und Begründung an den Gemeinde-
rat Auenstein, Schürmatt 1, 5105 Auenstein, zu richten. 
 
 

Gemeinderat 

Auslandsaufenthalt von Gemeinderat Lionnel Lüscher 

Gemeinderat Lionnel Lüscher befindet sich bis Mitte Mai in 
einem privaten Auslandsaufenthalt und ist in dieser Zeit 
nicht erreichbar. 
 
Die Ressortarbeit von den übrigen Ratsmitgliedern über-
nommen. Bei Fragen steht Ihnen die Gemeindekanzlei 
gerne zur Verfügung. 
 

Baubeginn Umbau Aquarium 

Am 8. April 2024 starten die Umbauarbeiten im Unterge-
schoss der Mehrzweckhalle Husmatt (Umbau «Aquarium» 
und Werkraum zu einem TTG-Zimmer). 
 
Demzufolge ist die Militärunterkunft ab sofort und bis 
Ende der Sommerferien nur noch beschränkt und nur in 
Absprache mit der Gemeindekanzlei nutzbar. 
Im Übrigen entstehen durch die Baustelle keine grösseren 
Einschränkungen für Dritte. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ken Joho, Tel. 079 606 
61 19. 
 
 

Gemeindeverwaltung 

Öffnungszeiten über Ostern 

Die Gemeindeverwaltung bleibt über die diesjährigen Os-
tertage vom Donnerstag, 28. März, ab 16:00 Uhr, bis und 
mit Montag, 1. April 2024 geschlossen. 

Ab Dienstag, 2. April 2024 gelten wieder die normalen 
Schalteröffnungszeiten. 
 
In dringenden Fällen erhalten Sie unter der Telefonnum-
mer 062 897 03 02 weitere Auskünfte. 
 

Leinenpflicht für Hunde 

Mit dem Frühling beginnt auch die Zeit der jungen Tiere im 
Wald und in den Wiesen. Vom 1. April bis 31. Juli gilt des-
halb die gesetzliche Leinenpflicht für Hunde in Wald und 
Waldnähe. In der übrigen Zeit können Hunde auf Wald-
strassen unter direkter Aufsicht auch ohne Leine geführt 
werden (§ 19 AJSG, § 21 AJSV). 
 
Nicht nur die Hundebesitzer, sondern alle Besucherinnen 
und Besucher des Waldes sind während dieser Zeit gebe-
ten, aus Rücksicht auf die Wildtiere die Waldwege nicht zu 
verlassen und den Wald tagsüber zu geniessen. 
 
Falls Sie verletzte, tote oder Wildtiere mit unnatürlichem 
Verhalten auffinden, nehmen Sie bitte mit dem Jagdauf-
seher Roger Leuenberger, Tel. 079 345 21 32, Kontakt auf. 
 

Änderungen in der Hundeverordnung 

Gestützt auf § 7 des Hundegesetzes vom 1. Mai 2012 (HuG) 
sind alle Hunde im Alter von drei Monaten bei der Einwoh-
nerkontrolle anzumelden. Per 1. März 2024 tritt die neue 
kantonale Verordnung zum Hundegesetz (SAR 393.411) in 
Kraft. Die wichtigsten Änderungen sind folgende:  

 Alle Hunde (auch die aus eigener Zucht) sind ab 
dem 3. Lebensmonat taxpflichtig.  

 Zuzüger aus anderen Kantonen oder aus dem 
Ausland müssen für das laufende Tax-Jahr keine 
Hundetaxe entrichten (Doppelerhebung entfällt).  

 Halbe Taxen entfallen à es werden weder halbe 
Taxen verrechnet noch zurückbezahlt Taxen wer-
den per 1. Mai jeden Jahres fällig, unterjährige Zu- 
und Abgänge werden nicht mehr berücksichtigt.  

 Neu sind auch offizielle Herdenschutzhunde (För-
derung durch das Bundesamt für Umwelt BAFU) 
taxbefreit.  

 Neu sind Herdengebrauchshunde (Schäferhunde, 
Koppelgebrauchshunde, Treibhunde) auf direkt-
zahlungsberechtigten Landwirtschaftsbetrieben 
taxbefreit.  

 Rottweiler, die als Diensthunde des BAZG und der 
Polizei eingesetzt werden, sind neu nicht mehr 
bewilligungspflichtig. Für diese Hunde entfällt zu-
dem die Leinen- sowie die Einzelführpflicht. 

 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen die Einwohnerdienste 
(einwohnerdienste@auenstein.ch / 062 897 03 02). 
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Technische Dienste 

Öffnungszeiten Entsorgungshof über Ostern und am 
10. April 2024 

Der Entsorgungshof bleibt über Ostern an folgenden Ta-
gen geschlossen: 

 Karfreitag, 29. März 2024 
 Ostersonntag, 31. März 2024 
 Ostermontag, 1. April 2024 

 
Zudem findet auf dem Areal des Werkhofes anlässlich der 
Kinderwoche der reformierten Kirchgemeinde mit den Kin-
dern ein Anlass statt. Aus diesem Grund bleibt die Entsor-
gungsstelle am Mittwoch, 10. April 2024 von 7.00 bis 
12.00 Uhr geschlossen. 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme. 
 
 

Jugendfest 

Bestellformular Dorfschmuck 

Mit dieser A-POST erhalten Sie beiliegend das Bestellfor-
mular für den Dorfschmuck.  
 
Das OK Jugendfest und der Gemeinderat freuen sich über 
möglichst viele Kranzbogen und dekorierte Gebäude, 
Brunnen und Plätze. Unser Dorf soll in einem festlichen, 
feierlichen Kleide erscheinen! 
Die Bestellungen nehmen die Technischen Dienste bis am 
Freitag, 10. Mai 2024 entgegen. Sie und die Gemeinde-
kanzlei beantworten gerne Ihre Fragen. 
 

Eröffnung Detektiv-Trail 

Am vergangenen Samstag, 23. März 2024 wurde der De-
tektiv-Trail in Auenstein offiziell eröffnet und kann ab so-
fort absolviert werden. 
 
Alle Auensteiner Familien mit schulpflichtigen Kindern ha-
ben in den vergangenen Tagen Gratistickets erhalten, wel-
che durch die Raiffeisenbank Aare-Reuss gesponsert wur-
den. Externe Familien können Tickets auf der Gemeinde-
kanzlei oder unter www.detektiv-trails.ch erwerben. 
 
Preise 

Anzahl Personen Preis 
ab 2 Personen CHF 9.00/p.P. 
ab 4 Personen CHF 8.50/p.P. 
ab 11 Personen CHF 7.50/p.P. 

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren sind zahlungspflichtig. 
 
Fragen zum Detektiv-Trail resp. zum Ticketerwerb beant-
wortet Ihnen gerne die Gemeindekanzlei. 

Vereine 

1. Flohmarkt-Parcours in Auenstein und Rupperswil 

Am Samstag, 27. April 2024 von 11.00 bis 17.00 Uhr organi-
siert die Freizeitwerkstatt Auenstein-Rupperswil in beiden 
Gemeinden einen Flohmarkt.  
 

Das Besondere daran ist, dass die Sachen direkt vor der ei-
genen Haustüre, auf dem Garagenvorplatz oder im Garten 
feilgeboten werden. Im April werden in beiden Gemeinden 
per Flugblatt die genauen Standorte bekanntgegeben. Für 
alle anderen werden wir ab Mitte April die Pläne auf unse-
rer Homepage hinterlegen. 
 

Lasst uns shoppen und das Wegwerfen stoppen! 
 

Freizeitwerkstatt Auenstein-Rupperswil 
 
 

Diverses 

Frühlings-Degustation! 

Ganz herzlich laden wir zur Degustation mit kleiner Fest-
wirtschaft und Kaffeestube: 

• Samstag, 13. April 2024, 13:00 bis 19:00 Uhr 
• Sonntag, 14. April 2024, 11:00 bis 17:00 Uhr 

 

Yvonne & Martin Clemen 
Unter dem Stock 18, 5105 Auenstein 

www.stock18.ch 
 

 
Gemeinderat und Personal wünschen Ihnen schöne 

und erholsame Ostertage! 

Agenda 
 

Grünabfuhr 
4. April 2024, ab 7:00 Uhr 
 

Cheese, Brass and Rock'n'Roll Turnhalle 
6. April 2024, ab 18:00 Uhr 
 

Entsorgung Elektrogeräte 
8. April 2024, 13:00 bis 13:15 Uhr und 19:00 bis 19:15 Uhr 
 

Papiersammlung 
13. April 2024, ab 8:00 Uhr 
Sammlung durch die Landfrauen Auenstein 
 

Musikkommission: Konzert «Ambäck» Kirche 
21. April 2024, 17:00 Uhr 
Eintritt frei, Kollekte | Anschliessender Apéro im Gysulasaal mit den Künstlern 
 

Vereinsmitteilungen sowie Veranstaltungshinweise bitte direkt an 
gemeindekanzlei@auenstein.ch senden. 
Diese erscheinen unter Vorbehalt in der nächsten Ausgabe. 
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